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Neues h elveti
Herausgegeben von Escher und

Band II. Nro. LIX. Bern

G e s e ; g e b u n g.

Grosser Rath, s- Nov.
(Fortsetzung.)

(Beschluß von Suters Meinung.)
Sonst, wenn Ihr dieß wollt,so müßtet Ihr heute

«inGesez für die siegend n Franken, morgen eines
für die siegenden Oestreicher machen, und in diesem
Fall Ware es dann viel besser, wir giengen
auseinander. — Aber, sagt man auch, die
Interimsregierung hätte noch viel mehr Böses
thun können, als sie gethan. Ey ja! gar
schön und fein. Ein Dieb kann 100,000 Tha-
ier stehlen, aber er wird doch gehenkt, wenn
er nur 1000 stiehlt; oder wollt Ihr einen Dieb
nicht strafen, der Millionen stahl, weil viel-
leicht der Ausdrnk Millionen im Gelez nicht
bestimmt ist? So was sind gar prachtige
Rechtsgrundsätze, vor denen die Moralität
schaudert, und es muß wohl schlimm mit die-
sen Leuten stehen, daß man sie ssgar mit soi-
chen Gründen vertheidigt.

Entiich laugnct die Majorität sogar das
Daseyn eines Verbrechens; sie längnct das
Etrasrecht, weil der Fast nirgends in unssrm
Eeftzbuch bestimmt sey, in wiefern nemlich eine
mir Gewalt eingeführte Negierung einer spater
eintretenden (hier hätte sie sagen sollen, ihrer
rechtmäßigen) Regierung verantwortlich sey;
und B. Escher behauptet gar, die Interimsre-
gierung hätte gar keine posit ve. soiidern lauter
negative Pflichten gegen uns gehabt, indem er
dieielbe als abgerissen von uns betrachtet, da
Wir ikr keine Sicherheit mehr geben konnten.

Diese Proklamation wäre also kein Verbre-
chen? es wäre kein Verbrechen, die Fahne des
Kriegs gegen seine rechtmäßige Obrigkeit aus-
zustecken? kein Verbrechen, zum Bürgerkrieg
Aufzufordern? was ist dann Verbrechen Deut-

ches Tagblatt.
steri, Mitgl. der gesezg. Räche.

den y. Christin. 1799. (19. Frimaire Vllt

lich ist dieser Fall im /isten 5. unsers peinlichen
Gesezbuchs bestimmt, und ich sage nichts mehr
dazu.

Aber, sagt man, die Handlung war nicht
freiwillig, sondern durch Zwang veranlaßt. —
Desto besser für die Mitglieder der Interims-
regierung, es soll mich herzlich freuen, wenn
ste unschuldig sind; gerade um dieses zu unter--
suchen, muß die Sache an die richterliche Ger
walt gewiesen werden, weil wir nicht Richter
seyn können. Da wendet nun Escher ein,
»man würde nicht einmal die Beweise haben
können, ob Zwang Statt gehabt habe oder
nicht." Ich glaube diese Beweise liegen, hell
wie der Tag, in der Proklamation selbst, denn
nur von dieser ist die Rede. Der Erzherzog
Karl hat sie gewiß nicht dazu gezwungen, ja
er hätte sie nicht einmal zwingen können, wenn
sie es nicht gern hätten thun wollen. So eine
Proklamation wird mit den Händen geschrieben,
und ich wüßte nicht, wie man einen so leicbt
zwingen könnte, etwas zu schreiben, wenn er nicht
gern wollte. Zudem lag das gewiß uicht in der Po--
litik des Erzherzogs. Gesezt aber, sie hätte
auch tausendmal, aus Furcht gezwungen, nach--
geben müssen, so können doch Handlungen, die
in ihren Folgen weit schädlicher sind, als alles,
was derjenige, der sie gezwungen begieng, bei
einem hartnäckigen Widerstand für sich selbst
zu befürchten hatte, niemals gerechtfertigt wer-
den. Was ha»te nun die Interimsregierung
bei einem Widerstand zu befürchten? höchstens
eine Absetzung; hingegen führte ihre Handlung
zu Mord und Bürgerkrieg.

Allein, sagt man nun noch, wir dürfen hie?
keine Richter niedersetzen, weil der Fall nicht
bestimmt ist. — Freilich, das ist er nicht von
Regierung zu Regierung; ich kenne aber keine
mit Gewalt emgesezte Regierung von Zürich,
gegen welche ich Verbindlichkeiten hätte, ich
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kenne nur einzelne Personen, die man vor Ge-
richt zieht, und ziehen mich.

Wollte man endlich Escher s Distinktion
von positiven und negativen Pflichten hier am
wenden: wahrlich, so gäbe es keine für sich

bestehende Tugend, keine Sicherheit mehr, und
alle moralische Bande der Gesellschaft wären
aufgelöst. Was? ich hätte keine positiven Pflich-
ten mehr, wenn ich nicht im Stand wäre,
sie eben gerade auszuüben die positive Pflicht,
soviel möglich Gutes zu thun, bleibt mir in
seder Lage des Lebens, und wenn ich gleich
nicht immer im Stand bin, dieselbe zu erfüll
len, so habe ich immer die positive Verbindlich-
keit es zu thun, sobald ich es kann. Zugege-
ben, daß die Interimsregierung in einer phy-
fischen Unmöglichkeit war, alle ihre Pflichten
gegen uns zu beobachten, so blieb ihr doch
immer der heilige Imperativ, uns nicht zu scha-
den, weil wir ihr tcin Leid zugefügt hatten.
Nun kündigt sie aber durch diese Prokiama-
rion, ihrer rechtmäßigen Obrigkeit geradezu den
Krieg an; sie bricht dadurch den Vertrag, den
wir nie gebrochen, ohne unsere Einwilligung;
und das sollte kein Verbrechen seyn? das sollte
man nicht bestrafen dürfen? Jeder von euch
gesteht mir doch ein, daß wir vorher, ehe die
Ocsireicher im Land waren, wohl befugt wa-
rcn, solche verrächerifche Handlungen zu bestra-
fen, und daß wir es blos deswegen nicht rha-
ten, weil wir nicht konnten. Nun hebt aber
die Unmöglichkeit sein Recht zu behaupten
das Recht selbst nicht auf. Also haben wir
das Recht ganz für uns.

verbrechen auffordern? würben wir nicht da:
durch den Aufruhr, den Bürgerkrieg entschuldn
gen kurz, würden wir nicht selbst Verbrecher
seyn gegen die Tugend, gegen die Freiheil und

gegen die Constitution Noch einmal, ich sehe

nicht ein, wie man solche Handlungen entschub
dizen kann; sie bleiben ewig schändlich, denn

das einzige, was eine solche Interimsregierung
zu thun hat, und in ähnlichen Fällen àul/
zu thun haben wird, ist immer, daß fit stch

ruhig und passiv verhalte, und ich werde iüt!
mals die Tugend und das Recht, eiuerftige»
Politik aufopfern.

Wenn ich aber hier von Politik sprecht»

wollte, so gäbe es noch eine höhere Polrik,
als die unsrer Gegner ist, nemüch, ob sich mftt

StaatSklngheit nicht viel eher gegen Fraucrà
als gegen Oestreich und Rußland neigen sill!
war nicht auch diese Proklamation gegen Fruill
reich gerichtet, mit welchem wir im Bunde e"
hen Aber still davon, ich mag nicht von

Politik in einer Sache sprechen, die esisi)

nach rechtlicheil und moralischen Gesenk nw
schieden werden muß.

Ich glaube Ihnen also gezeigt zu haben au»

Grundsätzen des Rechts, der Moral und der

Politik, daß sie den Bericht der Majom»- uw

möglich annehmen können, und eile nun z»

neni Schluß: da die Sache so weit gelonnae»,

daß wir diesen Gegenstand, der doch

vor die richterliche Gewalt gehört, im allfi^
nen betrachteten, und ich einmal gern die «a»
der Ruhe und des Friedens vorbereite" '
so beschwöre ich Euch bei den Gemss"

Auch in Rüksicht auf Moralität betrachtet, Väter, die nur durch Einigkeit glükiiä) war > '
ist diese Proklamation immer strafbar. Der ich beschwöre Euch bei den seichen der '

Wcrch jeder Handlung wird nicht allein durchznen guten Untcrwaldncr; bey öe» ü?"

jenen äußern Zustand hat,
die sie für diesen oder von gefioßnem Blute in S ch>rii / ^^o; ich beschwöre Euch bei deiêsondern weit mehr

durch diejenigen, welche sie für Moralität und
Tugend hat. Was waren nun diese Folgen?
Schweizer mußten gegen Schweizer, Bruder
gegen Brüder streiten, wie abscheulich ist das!
Was würden aber die Folgen für die Zukunft
seyn, wenn solche Handlungen ungestraft blie-
ben? wükde nicht ihre Unaestrascheit zu ähn-
lichen Treu'csigkeiken authorisiren? würden wir
dadurch nicht das Recht sur jede solche Regie-
rung anerkennen, daß sie in ähnlichen Fällen
wieder so verräthcrisch handeln dürfte? 'wär-
Sen wir nicht gleichsam gesezmäßig zu Staats-

Wolliv; icy veicylvore cpum r»> ""'"'.êdes Bürgerkriegs, und bei allem, was t j>

haften Menschen theuer und heilig m-"' ^
cretirt bei erster Gelegenheit Amnesty ^alle, die blos in ihrer Meinung von un

schieden waren; dccrecirt Amnelr>e k»

Verführten und Verirrten; aber von de^ siv

erster Gelegenheit

schieden waren
Verführten und
Seite, straft alle Verführer, >u>b.'wlM '
ser Rüksicht den Rapport der Minorität -

^

Nu ce. Wahrhaftig, mir ^orecten
^ ^

ich das Wort. — Dcnn ans Umverfn- t

ich nicht gewesen. Die^Pandetten, ^kiuS, und die grossen Traktaten zw,s-,
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«ottntaten, habe ich nist) t studirt; doch war
ich ein paar Monate auf der Universität von

Wien -- die aber wohl der von Sitten nicht
werth ist. Nur den einfältigen, dummen Mem
schenverstand kann ich berathen, und werde also

diesem gemäß so gut als möglich, meine Mei,
nung sagen. Reaktionen fürchtet man, und

will daher das ganze Vaterland nicht betrach-

ten, sondern nur einzelne Bürger, die gnädige

Herren waren, und die man folglich menagiren

soll, weitn schon andrer Seils eine weit grö,
ßcre Menae Bürger sehr ungehalten werden

konnte, üb^r unsere Nachsicht. Den Erzherzog

Karl kenne ich persönlich und lasse ihm daher

mehr Gerechtigkeit wiederfahren, als keiner

meiner Kollege». Als General von seines Bruders
Armee und als verständiger Mann konnte er

nicht anders handeln, als er gethan hat; denn

er weis, daß wenn man Fliegen fangen will,
man nicht Essig hinstellt, sondern Honig, und

wenn nun» von Grausamkeiten erzählte, die von
den Oesterreichern begangen worden seyn soll,

ten, so glaubte ich solche nicht: denn diele

Herren sind viel zu fein, als daß sie deren

gleich Anfangs in einem Lande begiengcn, das
sie für ihre Sache gewinnen wollen. Also de-

trugen sich diese gar tlug; aber die Herren An,
frokraten, die machrens nicht so; doch das alles
ist nur Meinungssache, wie man uns sagt.
Der Meinung wegen, wie Sutec deutlich er-
klärte, befinden sied Sr. Excellenz Steiger, der
Herr General, Marschal von Salis Rarschlins,
mein besonders werther Freund der Herr Gc-
neral Bachmann, Herr Obrisi Roverca w. w.
bei dcn Oestreicheru, und arbeiten da gar eifrig
an der angerühmten Befreiung Helveticns.
Dies« leztcrn aber haben noch ihr Leben daran
gewagt, dahingegen die Interimsregierung nur
in der Stube saß, und doch den Dank des
Vaterlandes verdient haben soll — eineAeusse,
rung, die mich bis in's Innerste schmerzte. —
Was haben dann jene verdient, die ihre Kno,
chen noch dazu gaben? Wo sind die Bildhauer,
die Phidiasse, die Praxitelesse, die ihre Büsten
machen können? Und milHotze's Asche, was
muß mit der gemacht werden In ein Pantheon
mit ihr! Man erbaue eines, und suche den
köstlichsten Stein für die Urne, die diese Asche
einschliessen soll — denn, da die Zntcrimsre,
gierung mit dem bloftn Schreiben einer schö-
nen Proklamation den Dank des Vaterlandes

verdiente, so könnet ihr Helden, die ihr wer,
thätiger wäret, nicht genug belohnt werden:
O, ihr dummen Patrioten! warum habt ihr
euch so viele Mühe gegeben, das Vaterland zu
befreien — Und duWeber und du Pfand er,
wie einfältig wäret ihr, euch für dasselbe todt,
schiessen zu lassen! Ihr Franken, die ihr Euro,
pa befreien wolltet, und dafür schon acht Iah-
re lang kämpfet und blutet: für was habt
ihr euer Leben dem Vaterlande geopfert, da
sein Dank so leicht auf ganz andere Art zu ve?<-

dienen ist? Doch ich komme auf die Interims,
regierung von Zürich zurück. Aber gezwungen
hat man gehandelt — Ja wohl, dann wenn
der Wille hinlänglich gewesen ware, so ware
die Sache anders gegangen. Hatte man der
Kräfte so viel als guten Willen gehabt, wie
saßen hier nicht mehr beiander, um diese Her,
reu zu deliberiren. Wäre ich in einer solche»
Regierung gesessen, so würde ich selbst, um
meine Unschuld zu beweisen, die genaueste Un,
tersnchung vor einem unpartheiischen Richter
fordern, und diejenigen, die behaupten, diese

Bürger seyen ganz unschuldig, erweisen ihnen
wohl einen schlechten Dienst, indem sie so
schrecklichen Verdacht auf ihnen ruhen lassen
wollen. Wenn das Direktorium nicht Recht
zu dieser Untersuchung hatte, so muß man es
anklagen, denn in diesem Fall hat das Direk,
torium mit tirannischer Willkühr gehandelt,
welches wir durchaus nicht zugeben sollen
Ich aber glaube,'das Direktorium hat ganz
zweckmäßig sich benommen. Hieraus folgt daß
ich dem ungiaubbareu c,z'.«blL Gutachten
der Majorität keineswegs folgen kann, sondern
darauf antrage, daß die gesetzgebenden Rathe
zur Beurtheilung dieses Gegenstandes drei Kam
lonsgerichte vorschlagen, von denen das Voll,
ziehungsdircktotium eines, die Jnterimsregies
rung ein anderes ausschlagen, und das dritte
die Sache untersuche und beurtheile.

Die weitere Berathung wird vertaget.
Der Senat verwirft den Beschluß über Be,

strastnig des Holzfrescls, welcher der Commis,
sion zur Umarbeitung zurückgewiesen wird.

Senat, 5. November.
Präsident: G en hard.

Lüthi v. Sol., im Namen einer Commis,
sion, legt über den Beschluß, der einen Theil



4)6

des Direktorialbes.hlusses vom zo. Aug., einen!
Urtheilsspruch des Distriktqerichts von Laupen
betreffend, aufgebt, folgenden Bericht vor:

Durch eiueu Beschluß vom go. Aug. 17YY,
sezte das Direktorium den Br. Marki wieder
in den Best; des Wangenhubels ein, woraus
er, nach seinem Vorgeben, vom Distnktgcricht
Laupen den 27. Iul. unveryört auf die einsei-
tige Klage des Br. Liginbühls hin, war gewie-
sen worden. Es beschloß zugleich, daß das
Distrittgericht den Márki auch anhören solle.

Aus diesem crgiebt sich, daß i) das Dtrek-
toriu.m die Vollziehung eines Urtheils verbot,
so bald die Gegenparthei dagegen protestirt
hatte; und das war in der Ordnung, indem
kein Urtheil darf vollzogen werden, sondern so

lang muß suspendirt seyn, bis bei eingelegter
Appellaz, in lezter Instanz ist abgesprochen wor-
den. Das Direktorium gieng aber noch weiter.
Es gebot dem Distriktgericht Laupen, den
Märki anzuhören; es hieß dieß zum voraus
sagen: es habe ihn nicht angehört, es sey also
,m Fehler. — Noch mehr, es hieß dieß, dem
Gericht seinen Spruch als null und nichtig
zurükweisen; es hieß ihm befehlen, seinen
Spruch als nie ergangen zu erklären; es hieß
dieß, dem Gericht befehlen, zweimal über die
gleiche Sache abzusprechen.

Es ist unbegreiflich, wie das Direktorium so

etwas sich habe können zu Schulden kommen
lassen. Es ist nichts gcringers, als der Um-
stürz der richterlichen Hierarchie.

Das Distciktgericht Laupen, Markis Gegen-
parlhei, der Br. Lugenbühl, und mit ihnen die

Vernunft wollen, daß die Sache dem höhern
Richter appellaz- oder kassationsweise soll an-
hangig gemacht werden. >

Das thut der Beschluß,, der den § 1.
des Arrete gutheißt, und durch Kassirung des
§ 2. den freien Gang Rechtens will beibehalten
wissen.

Eure Commission rath zur Annahme des
Beschlusses.

Lüthard und Cart mangeln verschiedene
Aktenstücke, und verlangen Verschiebung der
Berathung.

Erauer glaubt, wir bedürfen derselben
nicht; das Direktorium hat offenbar seine Ge^
walt überschr.tlen, und wir können den Beschluß
ohne Bedenke» annehmen.

Lütharb glaubt, das mangelnde Mensták
wurde uns zeigen, daß nicht nur ein Theil,
sonbevn der ganze Direkwrialbeschlnß sollte kost
sirt werden.

Petto laz spricht für die Annahme deS

Beschlusses.
Die Urgen; wird erklärt, und der Beschluß

angenommen.
Falk, im Name» einer Commission, legt

über die Strafmilderung der Na nens Schm»z,

Jungo, Egger und Äebiscyer folgenden Be-

richt vor:
Die Strafe ist das lezte -Motiv, Jemand

von Vergehungen abzuhalten, und auch das

lezte Mittel, welches die Obrigkeit in ihrer

Gewalt hat, den Zwek der Staatsoerbindung
zu erreichen.

lDie Fortsetzung folgt.)

Inländische Nachrichten.

Bern, 4. Dec. Diejenigen, welche behaus
ten, daß Helvetien sich mit Unrecht über die

allzuschweren Kriegslasten beklaget, solltenFchm,
daß es seil zwei Monaten an die fränkische ««

mee geliefert hat:
mehr als 4000 Mastochsen,

— 20000 Zentner Getreide,
— — 100000 Rationen BroS,
— — 2Z000 Maas Wein,
— — 150000 Zentner Heu.

diesen Gegenständen ist eine Menge anderer n>a?„

enthalten, die.durch einzelne Requismonci
einzelne G meinden und Bürger durch >0 m> ^

chen untergeordneten frankischen Agenten go'
oert wurden; und jene Kösken sind "i-U
begriffen, weiche die Verpflegung der

und die Unterhaltung eines Theiles vom p

wesen verursachten.
Welche ungeheure Rechnung ^"îi.víiai

aufgestellt werden, wenn alle von ^Her

gemachte Lieferungen wahrend einem ^
sammengestelll wuroen! — Dcr k.eme un ^
Kanton Wallis hat seit dem EüsZugc
ken in die Schweiz allein 8°°° ^1"?. .«„mint
geliefert. Man berechne hierauf die E?

aller Gegenstände für alle Kantone -
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